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Sachverhalt
Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. Hierbei sind die 
Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens 
insgesamt einzuhalten. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens nicht 
erfüllt werden können. Bereits die Aufstellung der Satzung über die 14. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 für den Neubau einer SB-Tankstelle zwischen 
Landesstraße und Bahnhofstraße erfolgte als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB ist jedoch ausgeschlossen, wenn 
durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder 
begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesrecht oder nach Landesrecht 
unterliegen. 
Das Amt Schönberger Land hat für die Gemeinde Lüdersdorf die allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 UVPG als überschlägige Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
durchgeführt. Die überschlägige Prüfung hat ergeben, dass bei dem 
innergemeindlichen Standort aufgrund der intensiven Vornutzung des 
Standortes, der vorhandenen Umgebungsnutzung und der geplanten 
Vorhabengestaltung voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und dass keine Pflicht zu einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, sodass das Planverfahren im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB geführt werden kann. 
Die Öffentlichkeit konnte sich demnach gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
in der Zeit vom 11.10.2019 bis einschließlich 25.10.2019 im Amt Schönberger 
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Land unterrichten und sich während dieser Frist schriftlich oder zur Niederschrift 
zur Planung äußern. 
Die Öffentlichkeit hat zu der Planung keine Stellungnahmen abgegeben. 
Die berührten Behörden und betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 14.10.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen 
abgegeben. 
Im Ergebnis ergeben sich: - zu berücksichtigende, - teilweise zu 
berücksichtigende, - nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen. Die 
Erkenntnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen entsprechend 
dem Abwägungsvorschlag der Gemeinde in die Erarbeitung der 
Entwurfsunterlagen ein.

Beschlussvorschlag
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde Lüdersdorf 
unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. 

Im Rahmen der Abwägung ergeben sich:
 - zu berücksichtigende,
 - teilweise zu berücksichtigende und 
 - nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen. 
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 

macht sich die Gemeinde Lüdersdorf zu Eigen und ist Bestandteil dieses 
Beschlusses. 

2. Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen 
erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 

IM LFD. HH-JAHR
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €
Anlage/n

1 Abwägungstabelle_FruehzUnterrichtungLuedB24 (öffentlich)
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 1 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Fachstellungnahmen der Behörde zu den Unterlagen der frühzeitigen Unterrichtung 

mit UVP-Vorprüfung werden nachfolgend behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

A 

 

 

zu 1. 

Die vorgetragenen bauplanungsrechtlichen Belange werden nachfolgend behandelt. 

 

 

 

zu 2. 

Die Sachdarstellung nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die fehlenden Satzungsexemplare mit Begründung und Bekanntmachung wurden durch 

das Amt Schönberger Land zeitnah übergeben. 

 

zu 4. 

Textliche Festsetzungen sind mit den Entwurfsunterlagen vorgesehen. 

 

zu 5. 

Der Bebauungsplan entspricht den Darstellungen des rechtswirksamen 

Flächennutzungsplanes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.07.2006. Mit der 2. 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde für einen Teilbereich des Plangebietes 

anstelle des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Einzelhandel ein 

sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Tankstelle ausgewiesen. Mit 

Abschluss des Planverfahrens wird eine erneute Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

vorgenommen. Es gelten dann wieder die Zielsetzungen des rechtswirksamen 

Flächennutzungsplanes. 

 

zu 6. 

Die Begründung wird um die Anforderungen des § 2a Nr. 1 BauGB ergänzt. Ein 

Umweltbericht nach § 2a Nr. 2 BauGB wird für den Bebauungsplan der 

Innenentwicklung nicht gefertigt. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

- 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange entgegenstehen. 

 

zu 2. 

Im Plangeltungsbereich werden die Bäume entsprechend des Schutzstatus überprüft und 

dargestellt. Sofern Ausgleichserfordernisse sich darstellen, werden diese im Plangebiet 

realisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die allgemeinen Ausführungen zum gesetzlich geregelten Artenschutz nach BNatSchG 

werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag der für die rechtsverbindliche 14. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 5 erstellt wurde, behält inhaltlich weiterhin vollumfängliche 

Gültigkeit. Eine Veränderung der bestehenden Biotopstrukturen innerhalb des 

Plangebietes und eine Veränderung der umgebenden Nutzungen ist zwischenzeitlich nicht 

eingetreten, so dass die getätigten Aussagen weiterhin Bestand haben. Der 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird in der Begründung ergänzt. 

 

 

C 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange entgegenstehen. 

 

zu 2. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3. 

Das Planverfahren soll als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt 

werden, so dass von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird. 

 

zu 4. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 5. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung werden in den Entwurfsunterlagen 

berücksichtigt. Die schalltechnische Untersuchung wird Anlage zur Begründung. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Klarstellung. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine 

relevanten Bedenken gegen die Verfahrensweise und Inhalte der Planung bestehen. 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 

Belange hinweist und keine Bedenken und Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 

Belange hinweist. 

 

zu 3. 

Die Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die Aussagen zu den Altlasten werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

zu 5. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

 

zu 6. 

Die Mitteilungspflichten nach dem Landesbodenschutzgesetz werden als Hinweis in den 

Planunterlagen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

zu 7. 

Die aufgeführten Arbeitsgrundlagen nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

zu 1. 

Die in der Stellungnahme vorgetragenen Belange werden nachfolgend in der Abwägung 

behandelt. 

 

zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Trinkwasserschutzzonen berührt sind. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 3. 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband für Trinkwasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung Grevesmühlen (ZVG). Die Wasserversorgung für das Plangebiet ist 

gewährleistet. Ein Trinkwasserhausanschluss ist auf dem Grundstück bereits vorgestreckt 

worden. Die entsprechenden Vereinbarungen sind mit dem Zweckverband abzuschließen. 

 

zu 4. 

Die Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes ist über die Anlagen des Zweckverbandes 

Grevesmühlen gewährleistet. Das Plangebiet wird abwasserseitig in die vorhandenen 

Anlagen des ZVG eingebunden. 

 

zu 5. 

Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt über die bereits vorhandenen Anlagen des 

ZVG. Der entsprechende Grundstücksanschluss ist bereits auf dem Baugrundstück 

vorhanden. Ein Entwässerungskonzept ist aus Sicht der Gemeinde entbehrlich. 

 

zu 6. 

Die Rechtsgrundlagen nimmt die Gemeinde hier zur Kenntnis. 

 

 

 

F 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Hinweise zum Brandschutz, Grundschutz und zur ausreichenden 

Löschwasserversorgung sowie das die Ausführungen im Rahmen der Stellungnahmen 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bau- oder Bodendenkmale betroffen sind. 

 

zu 2. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

H 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Straßenaufsichtsbehörde keine 

Einwände bestehen. 

 

zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen und das keine Straßen 

und Anlagen betroffen sind. 

 

 

I 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 2. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung werden in den Entwurfsunterlagen 

berücksichtigt. Die schalltechnische Untersuchung wird Anlage zur Begründung. 

 

zu 3. 

Kenntnisnahme. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangeltungsbereich keine Aufnahme- 

und Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. 

 

zu 2. 

Der Erhalt von Grenzpunkten der Flurstücksgrenzen sowie deren Sicherung ist durch den 

jeweiligen Grundstückseigentümer eigenverantwortlich sicherzustellen und wird durch 

die Gemeinde auf der Ebene des Bebauungsplanes zur Kenntnis genommen.  

 

zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, Der Katasterbestand wird im Planverfahren 

durch den Vermesser bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

Abwägungsbeachtliche Belange werden nicht vorgetragen.  

 

zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur 

Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und deshalb Bedenken und Anregungen nicht 

geäußert werden. Abwägungsbeachtliche Belange werden nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der stellungnehmenden Behörde nicht 

betroffen sind. Andere Naturschutzbehörden wurden im Verfahren beteiligt und haben 

Stellungnahmen abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Die Nichtbetroffenheit Gewässer erster Ordnung und wasserwirtschaftlicher Anlagen im 

Zuständigkeitsbereich des StALU nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. Es werden keine 

wasserwirtschaftlichen Bedenken geäußert. Abwägungsbeachtliche Belange werden nicht 

vorgetragen. 

 

zu 5. 

Auskünfte aus dem Altlastenkataster wurden durch die zuständige Behörde erteilt.  

 

 

 

zu 6. 

Der Hinweis wird in den Entwurfsunterlagen berücksichtigt. 

 

 

 

 

zu 7. 

Der Sachverhalt wird in der Begründung – Beschreibung des Plangebietes beachtet. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Seite 18 von 32



Anlage 1 zum Beschluss 2020-_______- Bebauungsplan Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg – frühzeitige Unterrichtung mit UVP-Vorprüfung  

 17 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung werden in den Entwurfsunterlagen 

berücksichtigt. Die schalltechnische Untersuchung wird Anlage zur Begründung. Die 

Gemeinde geht davon aus, dass damit die Prüffähigkeit der Unterlagen gegeben ist. 

 

zu 3. 

Die Annahmen der Behörde zur Belieferung eines Einkaufsmarktes im 

Beurteilungszeitraum nachts auch in Bezug auf die aufgeführten Nebengewerke sind für 

das Verfahren nicht relevant. Es sind die gutachterlich vorgeschlagenen Maßnahmen der 

Betriebszeitenregelung verfahrensrelevant und in den nachgelagerten Verfahren 

vollumfänglich zu berücksichtigen. 

 

zu 4. 

Sachpunkt 2 dieser Abwägung gilt entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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zu 1. 

Die Gemeinde nimmt die allgemeinen Angaben sowie die Bevollmächtigung zur 

Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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zu 2. 

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die DB Netz AG die vorliegenden Unterlagen 

geprüft hat. Einflüsse auf den Bahnübergang waren nicht zu erkennen. 

 

zu 4. 

Das geforderte Beweissicherungsverfahren als baubegleitende Regelung ist im Rahmen 

der nachgelagerten Bauausführung in Verantwortung des Bauherrn/ 

Grundstückseigentümers durchzuführen. 

 

zu 5. 

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist in den nachgelagerten 

Verfahren zu beachten. 

 

zu 6. 

Der allgemeine Hinweis wird auf der Ebene des Bebauungsplanes zur Kenntnis  

genommen. 

 

zu 7. 

Die gesetzlich geregelten Schadensersatzpflichten nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

Diese gesetzlichen Regelungen gelten ohnehin und unabhängig von diesem 

Bauleitplanverfahren. 

 

zu 8. 

Die allgemeinen Hinweise sind durch den Grundstückseigentümer sowie den Bauherrn 

stets zu beachten; dies gilt auch nach Realisierung von Baumaßnahmen. 

 

zu 9. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der zur Stellungnahme eingereichten 

Unterlagen grundsätzlich keine Bedenken zu dem geplanten Bauvorhaben bestehen. Die 

nachfolgenden Hinweise und Forderungen werden im Rahmen der Abwägung behandelt. 

 

zu 10. 

Die fachtechnischen Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt. 

 

zu 11. 

Die Darstellungen in den Beteiligungsunterlagen inklusive Lagepläne besitzen Gültigkeit. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 12. 

Die allgemeinen Grundsätze sind in den unterschiedlichen Bau- und Planungsphasen 

aufgrund der geltenden gesetzlichen Regelungen zu beachten. Diesen allgemeinen 

Grundsatz nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

zu 13. 

Diese Detailaussagen sind als baubegleitende Regelungen im Rahmen der Bauausführung 

zu beachten und werden auf der Ebene des Bauleitplanverfahrens zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 14. 

Der Verzicht auf verschiedene bahninterne Anweisungen wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 15. 

Die Abstandsflächen werden durch die festgesetzten Baugrenzen für die Hauptbaukörper 

beachtet. 

 

zu 16. 

Die baubegleitende Regelung ist durch den Bauherrn in Abstimmung mit der DB AG vor 

Baubeginn und nach Abschluss der Bauarbeiten zu berücksichtigen. Hierfür sind die 

nachgelagerten Verfahren zu nutzen. 

 

zu 17. 

Die allgemeinen Grundsätze werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen und 

sind in den jeweiligen Planungsebenen im Rahmen der Abschichtung zu berücksichtigen. 

 

zu 18. 

Die baubegleitenden Regelungen sind in den nachgelagerten Verfahren zu 

berücksichtigen. 

 

zu 19. 

Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über öffentliche Ver- und 

Entsorgungsleitungen. 

 

zu 20. 

Eine Ableitung von Abwässern auf das Gelände der DB AG ist nicht vorgesehen. 

 

zu 21. 

Die Regelung der Entwässerung von EDEKA ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens. 

 

zu 22. 

Die Zuwegung zum Grundstück erfolgt über die Bahnhofstraße. 

 

zu 23. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

zu 24. 

Eine Containerumschlagfläche an diesem Standort ist nicht das Planungsziel der 

Gemeinde, Das Planungsziel besteht in der Errichtung eines Einzelhandelsbetriebes für 

die Nahversorgung in der Gemeinde. Eine Nutzung von Eisenbahnflächen ist mit der 

Planung nicht vorgesehen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Klarstellung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 25. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

zu 26. 

Zaunanlagen werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht ausgeschlossen. 

Eine Abstimmung zwischen dem Grundstückseigentümer und der DB AG ist hierzu 

außerhalb des Planverfahren zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 27. 

Das Betreten und die Inanspruchnahme von DB AG-Gelände ist nicht vorgesehen. Der 

Verweis auf die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung wird in der Begründung 

ergänzt. 

 

zu 28. 

Die Zuwegung bzw. Zugänglichkeit zu Anlagen der DB AG für Instandhaltungsarbeiten 

oder im Störfall sind außerhalb des Planverfahren mit dem Grundstückseigentümer zu 

regeln. 

 

zu 29. 

In den Planunterlagen erfolgt ein allgemeiner Hinweis zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

sowie zu sonstigen Kabeln. 

 

zu 30. 

Die Belange des Verkehrslärms wurden gutachterlich beurteilt, zusätzliche 

Anforderungen ergeben sich für das Plangebiet mit der geplanten Nutzung nicht. 

Aufgrund der geplanten Nutzung und den Erkenntnissen aus den bereits bestehenden 

bahnparallelen Einzelhandelseinrichtungen verzichtet die Gemeinde in Abstimmung mit 

dem Vorhabenträger auf die Erstellung eines Erschütterungsgutachten im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens. Hier sieht die Gemeinde die nachgelagerte Verfahrensebene 

(Baugenehmigungsverfahren) für die Erstellung eines erschütterungstechnischen 

Nachweises bei Erfordernis als ausreichend an. Grundlage für die Gemeinde ist, dass 

bereits bahnparallel Einzelhandelseinrichtungen im Bestand vorhanden sind und das im 

Wesentlichen Einrichtungen entstehen, die gewerblichen Zwecken dienen und keine 

schutzbedürftigen Nutzungen vorgesehen ist. 

 

zu 31. 

Die allgemeinen Ausführungen werden als Hinweis in den Planunterlagen berücksichtigt. 

 

zu 32. 

Diese baubegleitenden Regelungen sind in den nachgelagerten Verfahren zu 

berücksichtigen. 

 

zu 33. 

Sachpunkt 31 dieser Abwägung gilt entsprechend. 

 

zu 34. 

Der allgemeine Hinweis wird in durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. Die 

Bundesbehörden werden mit den Entwurfsunterlagen beteiligt. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 35. 

Die DB AG ist bei Bauvorhaben im unmittelbaren Näherungsbereich der Bahnanlagen 

rechtzeitig durch detaillierte Planunterlagen gesondert im Rahmen des nachgelagerten 

Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. Die baubegleitenden Regelungen, die bereits in 

dieser Stellungnahme mehrfach hervorgebracht wurden, können auf der nachgelagerten 

Verfahrensebene dann vorhabenspezifisch im Rahmen der Beteiligung der DB AG 

dargelegt werden. Der Planung entgegenstehende baubegleitende Regelungen werden im 

Planverfahren nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 36. 

Die Kontaktdaten bei Nachfragen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 1. 

Die aus verkehrlicher und straßenbaulicher Sicht vorgetragenen Bedenken werden 

nachfolgend behandelt. 

 

zu 2. 

Für die Verlagerung des Aldi-Marktes wurde eine Abschätzung der verkehrlichen 

Auswirkungen auch in Bezug auf die L 02 durchgeführt. Für den Knoten L 02 

(Hauptstraße)/Bahnhofstraße wurde ein Leistungsfähigkeitsnachweis nach HBS 2015 

durchgeführt. Die Bewertung der Verkehrsströme ist erfolgt. Der Knoten ist für die zu 

erwartenden Verkehrsströme ausreichend leistungsfähig. Die gutachterliche Abschätzung 

der verkehrlichen Auswirkungen wird den Entwurfsunterlagen beigefügt. 

 

zu 3. 

Mit dem Bebauungsplan wird die Realisierung eines Einzelhandelsbetriebes 

planungsrechtlich vorbereitet. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24, welche zur Beurteilung der Planung am 

23.10.2019 zur Verfügung gestellt wurde, erfolgte die Beurteilung der 

Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes. Es wurde gutachterlich ausgeführt, 

dass sich bezüglich Straßen- und Schienenverkehrslärmimmissionen keine über das 

übliche Maß hinausgehenden baurechtlichen Anforderungen an die Schalldämmungen der 

Außenbauteile der Gebäude (passiver Schallschutz) ergeben. Dem Belang wurde somit 

Rechnung getragen. 

 

zu 4. 

Auf die durchgeführte und der Behörde vorliegende schalltechnische Untersuchung wurde 

bereits in Sachpunkt 3 der Abwägung hingewiesen. Daraus ist ersichtlich, dass eine 

Betrachtung des gewerblichen Gesamtstandortes mit den zu erwartenden Veränderungen 

vorgenommen wurde. Neben der Beurteilung des Gewerbelärms auf die angrenzende 

schutzwürdige Bebauung wurden ebenso die planungsbedingte Verkehrszunahme 

beurteilt. Die planungsbedingten Verkehrszunahmen liegen unterhalb des 

Schwellenwertes für die Wahrnehmbarkeit bzw. Zumutbarkeit von 1 dB(A). Die 

Berücksichtigung von Verkehrslärm aus der Bahnstrecke erfolgte im Rahmen der 

Aufstellungs- und Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 5 und hier durch die 

Festsetzungen von passiven Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Nutzungen. 

Eine Berücksichtigung von Verkehrslärmimmissionen bedingt aus Verkehren der A 20 

drängen sich der Gemeinde aufgrund der Entfernung zum Plangebiet nicht auf. Hier wird 

auf das Vorhandensein von schützenswerten Nutzungen in einem wesentlich geringeren 

Abstand zur A 20 verwiesen. Dem Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG kann mit der 

vorliegenden Planung nicht Rechnung getragen werden, da eine Konfliktlösung durch 

ausreichende Abstände nicht möglich ist. Es ist jedoch kein Ausweichen auf eine andere 

Fläche möglich, da es das Ziel ist, den Gesamtstandort zu erhalten und diese innerörtliche 

Brachfläche städtebaulich für die Erhaltung und Entwicklung des Gesamtstandortes zu 

nutzen. Dies entspricht im Übrigen auch der in § 1a Abs. 2 BauGB verankerten 

Bodenschutzklausel. 

 

- 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weiter zu 4. 

Für die beabsichtigte Verlagerung des Einzelhandelsbetriebes wurden in der vorliegenden 

schalltechnischen Untersuchung die Auswirkungen nach den Vorschriften der TA Lärm 

beurteilt. In der schalltechnischen Untersuchung wurden die entsprechenden 

Möglichkeiten dargelegt, die Lärmimmissionen auf die angrenzenden schutzwürdigen 

Nutzungen zu reduzieren. Die dargestellten Maßnahmen können nicht im Bebauungsplan 

festgesetzt werden, sondern diese Maßnahmen sind im konkreten nachgelagerten 

Baugenehmigungsverfahren zu beauflagen. In der Begründung zum Entwurf wird diese 

Vorgehensweise nochmals dargestellt. Das Gutachten ist Anlage der Begründung. Die 

Gemeinde geht davon aus, dass unter Berücksichtigung der Ausführungen der 

schalltechnischen Untersuchung die durch die Planung hervorgerufenen Lärmkonflikte 

durch die Planung selbst gelöst werden. Eine Konfliktverlagerung auf das nachgelagerte 

Baugenehmigungsverfahren, wie dargestellt, wird als zulässig erachtet und in der 

Begründung weiter ausgeführt. Eine gutachterliche Beurteilung der Luftschadstoffe ist aus 

Sicht der Gemeinde unter Bewertung der Luftgütedaten des Jahres 2019 vom Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie des Landes M-V (LUNG) entbehrlich. Die 

Immissionskonzentrationen der zu überwachenden Schadstoffe liegen deutlich unterhalb 

der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und 

zum Schutz der Vegetation. Beispielhaft dargestellt, passieren die Messstelle Schwerin 

Obotritenring-Einmündung Mozartstraße täglich ca. 20.000 Fahrzeuge und die 

einzuhaltenden Grenzwerte wurden nicht annähernd erreicht. Die prognostizierten 

Verkehrszahlen für das Plangebiet liegen gemäß der Abschätzung der verkehrlichen 

Auswirkungen deutlich darunter. Die Begründung wird um die Ausführungen zum 

Immissionsschutz ergänzt.   
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Maßnahmen zur Verkehrslärmreduzierung auf der Hauptstraße L 02 wurden im 

Lärmaktionsplan der Gemeinde verankert. Es ist eine Geschwindigkeitsreduzierung für 

LKW auf 30 km/h in der Zeit von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr vorgesehen. Zusätzlich sollen 

Maßnahmen zur Geschwindigkeitskontrolle weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus 

sind lokale Maßnahmen für die Verbesserung der Ebenheit der Verkehrsfläche im 

Lärmaktionsplan als kurzfristige Maßnahme verankert. Für die Gemeinde ist nicht 

erkennbar, dass die Planung den Zielen und Maßnahmen der Lärmaktionsplanung 

entgegensteht. Die gutachterlichen Bewertungen zu dem geplanten Standort kommen zu 

dem Ergebnis, dass die Verkehrszunahmen durch die gesamtheitlich betrachteten 

Planvorhaben des Einzelhandelsstandortes auf den angrenzenden öffentlichen Straßen 

keine Lärmimmissionskonflikte auslösen. Die Auswirkungen von dem 

Einzelhandelsstandort auf die Umgebung wurden überprüft, erhebliche Auswirkungen 

ergeben sich dadurch nicht. Schutzanforderungen gegenüber Lärm von der Bahnstrecke 

und der Landesstraße sind für die geplanten baulichen Anlagen im Plangebiet ergeben 

sich nicht. 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Kennzeichnung von Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen sowie deren 

Freihaltung obliegt dem Grundstückseigentümer im Rahmen der bestimmungsgemäßen 

Nutzung des Grundstücks. Im Rahmen der Bauleitplanung wird der Hinweis zur Kenntnis 

genommen. 

 

zu 2. 

Die Zu- und Abfahrten sowie die Anbindung des Grundstücks ist für die Belieferung mit 

LKW von Verbrauchermärkten ausgelegt, so dass mit diesen Anforderungen auch die 

Anforderungen für die Feuerwehr aus Sicht der Gemeinde gewährleistet werden können. 

 

zu 3. 

Ein zusätzlicher Wendekreis ist nicht vorgesehen. Wendemöglichkeiten/ Umfahrung sind 

am Gesamtstandort vorhanden. 

 

zu 4. 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hydrantenstandorte 

befinden sich außerhalb des Plangeltungsbereiches und werden in den Planunterlagen 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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